
Wohnraumlenkung

zierte Lenkung und volle Nutzung des Wohn- 
raumes gewährleisten, um die Versorgung 
der Bevölkerung mit Wohnraum weiter zu 
verbessern.
Entsprechend § 58 Abs. 6 GöV tragen die 
Volksvertretungen und ihre Organe in den 
Städten und Gemeinden eine besondere Ver
antwortung für die W. Ihnen obliegt die Len
kung und Kontrolle der Nutzung des gesam
ten Wohnraumes. Sie organisieren die Mit
wirkung der Bürger, der gesellschaftlichen 
Organisationen, der Kombinate und Betriebe 
sowie der —> Wohnungskommissionen bei der 
Vergabe des Wohnraumes und beim Woh
nungstausch und die öffentliche Kontrolle 
über die W. Die Volksvertretungen der Städ
te, Stadtbezirke und Gemeinden fassen lang
fristige Beschlüsse über Maßnahmen der W., 
und zwar in der Regel für den Fünf jahrplan
zeitraum. Damit bestimmen sie ausgehend 
von den Rechtsvorschriften verbindlich die 
Grundsätze für die Vergabe und Kontrolle 
der Nutzung des Wohnungsfonds in ihrem 
Territorium, die von allen staatlichen Orga
nen, Kombinaten, Betrieben, Einrichtungen 
und Genossenschaften sowie von den Bür
gern zu beachten und durchzusetzen sind. 
Diese Beschlüsse enthalten unter Berücksich
tigung der örtlichen Bedingungen, insbeson
dere ausgehend von exakten Analysen über 
den Wohnungsbestand, seine Qualität und 
Belegung, Festlegungen über Dringlichkeits
kriterien bei der Wohnraumvergabe, die Be
legungsnormative, Maßnahmen zur Förde
rung des Wohnungstausches sowie zur Zu
sammenarbeit der Räte mit den Kombinaten 
und Betrieben bei der W.
Die Abgeordneten sind in vielfältiger Weise 
an der Vorbereitung, Durchführung und 
Kontrolle der genannten Beschlüsse beteiligt. 
In der Praxis hat es sich bewährt, wenn sie ge
meinsam mit Mitgliedern der Räte in Einwoh
nerversammlungen oder in Betrieben und 
Einrichtungen Aussprachen mit den Werktä
tigen über die zu lösenden Aufgaben auf woh
nungspolitischem Gebiet führen. Die Kom
missionen der Volksvertretungen kontrollie
ren, in den staatlichen Organen, Betrieben 
und Einrichtungen die gerechte Wohnraum
vergabe und helfen so, Reserven bei der wei
teren Verbesserung der Wohnbedingungen 
der Bürger zu erschließen.

Die Räte der Städte, Stadtbezirke und Ge
meinden erarbeiten und beschließen im Zu
sammenhang mit dem Jahresplan Wohn- 
raumvergabepläne (mit namentlichen Festle
gungen). Die Ständigen Kommissionen Woh
nungspolitik nehmen dazu vorher Stellung 
und beteiligen sich an der öffentlichen Bera
tung und Diskussion dieser Pläne unter Ein
beziehung der Wohnungskommissionen in 
den Betrieben und Wohnbezirken sowie der 
zuständigen Vorstände und Leitungen des 
FDGB und der FDJ. Die Räte haben regel
mäßig vor den Volksvertretungen über den 
Stand der Realisierung der Wohnraumverga- 
bepläne Rechenschaft abzulegen. Sie müssen 
die Abgeordneten durch exakte und aussage
kräftige Informationen in die Lage versetzen, 
sachkundig mit den Bürgern über die Klärung 
von Wohnungsproblemen sprechen zu kön
nen.
Die W. umfaßt weiterhin:
— Erteilung von Wohnungszuweisungen 

Auf der Grundlage der von den Bürgern 
gestellten Wohnungsanträge und der bei 
ihrer Prüfung festgestellten Dringlichkeit 
erfolgt die Aufnahme in den Wohnraum- 
vergabeplan. Zur Vergabe einer be
stimmten Wohnung an den Bürger ertei
len das Mitglied des Rates der Stadt bzw. 
des Stadtbezirkes für Wohnungspolitik 
oder der Bürgermeister eine Wohnungs
zuweisung. Damit ist der Bürger berech
tigt, den zugewiesenen Wohnraum zu 
nutzen, und zugleich ist er verpflichtet, 
mit dem Hauseigentümer bzw. Hausver
walter oder Rechtsträger einen Mietver
trag abzuschließen.

- Genehmigung des Wohnungstausches 
Die Organisierung und Unterstützung 
des Wohnungstausches zur besseren Aus
lastung des vorhandenen Wohnraumes, 
d. h. der Abbau von Unter- und Überbe
legung von Wohnungen, bildet einen 
Schwerpunkt bei der W. Entsprechend 
§ 12 Abs. 1 der Wohnraumlenkungs-VO 
und § 126 des Zivilgesetzbuches bedarf 
der Wohnungstausch der Genehmigung 
durch das zuständige örtliche Staatsor
gan.

Die Anordnung des Wohnungstausches bzw. 
des Wohnungswechsels, die Erfassung von 
Wohnraum sowie die Räumung bei ungesetz-
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